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Es wurde die rage aufgeworfen, wie In unſerem
mit den canoniſchen Strafen? Die Suspenſion iſt 14  ber die

Welt— und Ordensgeiſtlichen erhängt, die ſich erdreiſten, ohne pe
Cielle Erlaubnis des Pfarrers oder Biſchofs Brautleute 3u copulieren.
Der Pfarrer von hat eine Zuſtimmung gegeben Aber
auch ohne leſe würde von einer Cenſur iun dieſem Falle keine Rede
ſein. Nulla DOena sine Culpa! Es muſs ein Verbrechen vorliegen,
mit anderen orten der Pfarrer muſste bewuſst die Rechte des
Seelſorgers von verletzen das iſt ganz ausgeſchloſſen, von
einer Suspenſion waäre daher keine ede geweſen, wohl aber Qre
ohne Zuſammenkunft QAnl Trauungstage die Ehe ungiltig.

St Florian Prof 0 achinger.
1 Reſtitution.) Feſtus, deſſen Eltern und Brüder noch

lebten, einen reichen Verwandten, Vetter, dem * mit den Seinigen
beſonders leißig helfend zugieng; darum wollte der Vetter, daſs
4000 Wertpapiere vor den Verwandten heimlich leiben und —
den ern des Feſtus zufallen ſollten. Aber nach dem ode des
Vetters wurde den Verwandten Alles offenbar Um zu retten,
nahm ſich Feſtus eine 1000 fl.⸗Note und ezeugte auf den Rath
eines Anderen vor Gericht, der Vetter habe ihm leſe N  (  ote geſchenkt,
0 behielt Feſtus auch mit Wiſſen ſeiner tern die 1000 fl.⸗Note
und theilt ſie mit ſeinem Bruder achher aber räg Feſtus „ ob
Er dabei ruhig ſein könne?

Die Beantwortung der rage des Feſtus ordert unächſt eine
Unterſuchung über den Eigenthümer der — 4000 Wertpapiere. Der
reiche Vetter ſeinen Willen lar kundgegeben: CS ollten die
elben der Familie des Feſtus zufallen; darum ſonderte 4⁷ ſie von
ſeinem übrigen Vermögen ab EL varen die Wertpapiere?
Aller Wahrſcheinlichkeit nach ImM einſtweiligen Beſitze des Feſtus reſp
ſeiner Familie Denn wie und woher hätte EL n die 1000
bte nehmen können, 7  Um 3 retten?“ Waren die Wertpapiere
vom Vetter ſchon geſchenkt, dann hätten wir eine enkung Unter
Lebenden mit wirklicher Uebergabe des Gegenſtandes, und damit hätte
die beſchenkte Familie ein vollbegründetes Recht auf jene Summe,
und Feſtus dürfte mit Einwilligung der Eltern ber jene 1000
ruhig verfügen. Die Erben aber handelten unrecht durch Aneignung
der übrigen 3000

Dieſe unſere Vorausſetzung cheint jedo nicht egründet 3
ſein; die Handlungsweiſe des Feſtus pricht dagegen Denn ohne
Zweifel würde vor Gericht die ſchon vollzogene enkung geltend
gemacht aben, wie e eS mit den wirklich that Wir nüſſen
alſo In unſerem eine Schenkung von Todeswegen annehmen.
Vom Standpunkt des natürlichen Rechtes begründet eine beim
Eintritt des ode gerade ſo gut eln unbeſtreitbares Recht wie die
Schenkung unter (benden Aber hier treten die poſitiven Geſetze
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mit ihren Beſchränkungen ein, deren Giltigkeit wenigſtens nach An
rufung des Richters die größte Zahl der Theologen anerkennt. Eine
Schenkung auf Todesfall gilt entweder al Vermächtnis und Unter  2
liegt den vorgeſchriebenen Förmlichkeiten, oder als enn Vertrag, der
mit erfolgtem Tode'in Kraft VI. Das E können wir nicht annehmen,
da der Erblaſſer jene Summe von einnem Nachlaſſe gefliſſentlich ausge⸗
ſchloſſen und jede teſtamentariſche Verfügung unterlaſſen
bleibt uns nuLr eine Schenkung auf odesfall als Vertrag übrig.
Zur Giltigkeit desſelben verlangt das öſterreichiſche Geſetzbuch
I 956, daſs der Beſchenkte die Schenkung angenommen, der genker
ſich der Befugnis des Widerrufes begeben und dem Beſchenkten eine
ſchriftliche Urkunde darüber eingehändigt habe Dieſe Bedingungen

nd in unſerem Falle nicht erfüllt; denn weder iſt ein Verzicht auf
das Widerrufsrecht noch eine ſchriftliche Urkunde vorhanden. Dar.
nach Are nach dem Oeſterreichiſchen E die Schenkung ungiltig,
bezw önnte ſie verungiltigt werden. Trotzdem un Anbetracht de
Zuſatzes 3u 8 943 „Schenkungsverträge ohne wirklicher Ueber  2  —
gabe bedürfen 3 threr Giltigkeit eines Notariatsactes“, ſcheint der
Schluſs, auch bei Schenkungen auf Todesfall genüge die Uebergabe
zur Sanierung des ehlen der Förmlichkeiten, nicht unrichtig. Nach
dem bürgerlichen Geſetzbuche des Deutſchen Reiches und 518
dürfen wir in dieſem auf völlige Giltigkeit ſchließen. II alſo
Feſtus ſicher ſein Vetter habe ihm die Wertpapiere als bedingte
Schenkung, die mit dem Eintritte des Ode perfect werden ollte,
übergeben, ſo hat ſeine Familie nach dem deutſchen Geſetzbuche ein
wirkliches Recht auf die ganze Summe; nach dem öſterreichiſchen
Geſetze iſt bis auf enn negativ ausfallendes Urtheil de  S Richters die
Wahrſcheinlichkeit für den rechtmäßigen Eſt eine daſs die
Familie des Feſtus die Summe behalten dürfte und ſomit
kommt eine Reſtitutionspflicht des Feſtus nicht In rage

Sollte Unſere Vorausſetzung der vollzogenen bedingten Schenkung
objectiv unrichtig ſein, ſo müſste der Caſus vom Einſender anders
geſtellt ſein und würde eventuell eine andere Löſung fordern ch
emerke noch, daſs der Umſtand, welcher Qus dem Motiv die
Dankbarkeit des Erblaſſers die Familie des Feſtus hergenommen
werden könnte, vor dem poſitiven Geſetze keinen Unterſchied machen
würde.

Valkenburg. Stentrup
(Die Verehrung des göttlichen Herzens eſu

durch die Votiv⸗Meſſe am erſten Freitag im Monat.)
ange lag das Samenkörnlein der Andacht zum göttlichen Herzen
Ve

ſu gleichſam unthätig im Schoße der Verborgenheit, bis eS endlich
die jiehende und reine Hand einer ſeligen Maria Marg lacoque Qus
demſelben hervorholte und un das Erdreich chriſtlicher Herzen ettete

Anfangs wo eS zwar cheinen, als ob dieſer oden zu


